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GANDERKESEE

Erfolg für Stenum Ortho
Ganderkesee-Stenum. Großer
Prestigeerfolg für die Orthopä-
dische Fachklinik Stenum: Im
jüngsten Ranking „Deutsch-
lands beste Krankenhäuser“,
welches das F.A.Z.-Institut für
Management-, Markt- und Medieninforma-
tionen in Auftrag gegeben hat, belegt die Ste-
num Ortho GmbH in der Größenkategorie
50 bis unter 150 Betten bundesweit den fünf-
ten Platz. Seite 3

LANDKREIS OLDENBURG

Ein dritter Kandidat
Hude. Er ist der dritte Bewer-
ber in Hude, der sich um das
Bürgermeisteramt bewirbt.
Und er kommt aus der Ge-
meinde. Der 63-jährige Dieter
Dalle will am 12. September
als parteiloser Kandidat antreten. „Ich bin
der festen Überzeugung, dass die Menschen
in Hude eine Alternative bei der Wahl des
Bürgermeisters haben sollten, und zwar aus
den eigenen Reihen“, sagt er. Seite 4

SPORT

Nikolai Klein im Gespräch
Hude. Nikolai Klein übernimmt das Trainer-
amt beim Fußball-Bezirksligisten FC Hude.
Zuvor hatte er das Kommando bei den A-Ju-
nioren des Vereins. Nun will er die weitere
Entwicklung beim FCH begleiten und mitge-
stalten. Ein zentrales Anliegen bildet für ihn
die Verzahnung von Jugend- und Herrenbe-
reich. Klein möchte viele Spieler aus dem
eigenen Nachwuchs hochziehen und in die
erste Mannschaft integrieren. Seite 6

HEIDKRUGER WEG

Ab Mitte Mai gesperrt
Delmenhorst. Aufgrund von Bauarbeiten
am Bahnhof Heidkrug ist der Heidkruger
Weg im Zeitraum von Freitag, 14. Mai, bis
Dienstag, 31. August, halbseitig gesperrt. Das
teilt die Stadt Delmenhorst mit. Die Sper-
rung beziehe sich auf eine rund 50 Meter
lange Strecke. Für eine Umleitung des Ver-
kehrs und eine Drosselung auf 30 Stunden-
kilometer sei gesorgt. Veränderungen an den
Geh- und Radwegen würden entsprechend
gekennzeichnet. Zudem werde der Parkplatz
Bremer Straße ab Sonnabend, 17. April, teil-
weise gesperrt. AWE
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Liveticker unter weser-kurier.de/coronablog

D ie Auftritte von Matthias Brodowy und
Werner Momsen im Kleinen Haus in Del-

menhorst und im Heimatverein in Dünstrup
werden aufgrund der Corona-Pandemie noch
einmal verschoben. Nun soll der dritte Anlauf
klappen: Der neue Termin im Kleinen Haus
wurde auf Donnerstag, 10. Februar 2022, ge-
legt. Dann wollen die beiden mit ihrem Pro-
gramm „Och…?! – Zwei Nordlichter sprechen
sich aus“ auf der Bühne an der Max-Planck-
Straße stehen. Ein weiterer Auftritt von Wer-
ner Momsen war für diesen Freitag, 16. April,
im Heimatverein Düngstrup geplant. In der
Hoffnung, den Auftritt draußen durchführen
zu können, arrangiert der Heimatverein nun
am Sonnabend, 21. August, bei gutem Wetter
eine Open-Air Veranstaltung. Die Eintrittskar-
ten bleiben auch für die neuen Termine gültig.
Wer die Karten für die Veranstaltung in Düngs-
trup zurückgeben möchte, kann dies mit tele-
fonischer Voranmeldung unter 0 44 31 / 7 21 75
bei Ina Depken tun.

Brodowy
und Momsen
kommen später
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Delmenhorst. Seit Wochen wird über die ge-
plante Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes, das oft als Insektenschutzgesetz be-
titelt wird, und die Änderung der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung debattiert
und gestritten. Letztere, die unter der Feder-
führung des Bundeslandwirtschaftsministe-
riums steht, soll wesentliche Inhalte des Ak-
tionsprogramms Insektenschutz
von 2019 umsetzen. So soll die
Anwendung von glyphosathalti-
gen Pflanzenschutzmitteln bis
Ende 2023 beendet werden. Zu-
dem sollen Herbizide und Insek-
tizide, die Bienen und Bestäuber
gefährden, in ökologisch beson-
ders schutzbedürftigen Gebieten
verboten werden. Und es soll für
den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln ein neuer Mindestab-
stand zu Gewässern gelten.

Über diese Verordnung wird im
Bundesrat abgestimmt. Aber
unter den Bundestagsabgeordneten der Re-
gierungskoalition gibt es Uneinigkeit. „Die
Regelungen zu Gewässerrandstreifen bedeu-
ten gerade für Niedersachsen aufgrund des
besonders engen Gewässernetzes einen
Wegfall von circa 16.500 Hektar Grün- und
4100 Hektar Ackerland allein in meinem
Wahlkreis“, sagt die örtliche Abgeordnete As-
trid Grotelüschen (CDU). Sie pocht darauf,

dass der bereits eingeführte Niedersächsi-
sche Weg die einzige Möglichkeit für einen
„kooperativen Weg zwischen Politik, Natur-
schutzverbänden und Landwirtschaft“ dar-
stelle.

In der Pflanzenschutz-Anwendungsver-
ordnung seien sogenannte Länderöffnungs-
klauseln vorgesehen, die dafür sorgen sollen,
dass die einzelnen Länder mit ihren spezifi-
schen Bedürfnissen Beachtung finden, hält

Susanne Mittag
(SPD) dagegen. „In
den einzelnen Län-
dern gibt es ganz
unterschiedliche De-
battenlagen. Meck-
lenburg-Vorpom-
mern hat den Acker-
bau auf den riesigen
ehemaligen LPG-Flä-
chen, der Süden hat
den Weinbau, Nieder-
sachsen hat die Vieh-
haltung. Letztlich
müssen sich im Bun-

desrat die Agrarminister einigen. Da ist die
eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte grün.
Das wird eine sportliche Veranstaltung“, sagt
sie.

Insgesamt findet Mittag die Verordnung
eher lasch. Es gebe kein Totalverbot von
Pflanzenschutzmitteln, denn es betreffe vor
allem Herbizide und eine Auswahl von In-
sektiziden – dies auch nur in nationalen

Schutzgebieten. „Es wird natürlich Ein-
schränkungen geben, sonst müsste man das
Ganze ja nicht machen. Aber zur Abmilde-
rung erheblicher wirtschaftlicher Schäden
können Ausnahmen erteilt werden“, sagt sie.

Worüber die Abgeordneten im Bundestag
entscheiden dürfen, ist die Änderung des
Bundesnaturschutzgesetzes. Es sieht unter
anderem vor, mehr Biotope als bisher unter
Schutz zu stellen. Als schützenswert sollen

zukünftig auch artenreiches
Grünland, Streuobstwiesen,
Steinriegel und Trockenmauern
gelten. Ein weiterer Punkt ist die
Eindämmung der Lichtver-
schmutzung, um nachtaktive In-
sekten zu schützen. Dafür soll in
Naturschutzgebieten die Neu-
errichtung bestimmter Beleuch-
tungen verboten werden. Zudem
soll der Betrieb von Himmels-
strahlern („Skybeamer“) stark
eingeschränkt werden. Die Ver-
wendung von sogenannten „In-
sektenvernichterlampen“ soll

außerhalb geschlossener Räume verboten
werden.

Grotelüschen sieht noch große Probleme
für die Landwirte: „Ich stehe für mehr Insek-
tenschutz ein, er muss jedoch praktikabel
sein. Der aktuelle Entwurf gibt keine sichere
Option für länderspezifische Lösungen, die
jedoch zwingend notwendig ist. Viele Land-
wirte stehen für mehr Insektenschutz ein

und bangen gleichzeitig um ihre Existenz.
Für sie sind Förderfähigkeit von Maßnah-
men, die Möglichkeit von Ausgleichszahlun-
gen überlebenswichtig.“

In dieser Woche soll die erste Lesung statt-
finden, für den 19. April ist eine Anhörung
der Verbände angesetzt. Bis Ende Juni muss
die Abstimmung im Bundestag stattfinden,
denn dann beginnt für das Parlament die
Sommerpause. Susanne Mittag möchte sich
die Details des Gesetzes bis dahin noch ganz
genau ansehen. Sie steht ihm aber insgesamt
positiv gegenüber. Astrid Grotelüschen hin-
gegen teilt mit: „Ich werde dem Gesetz nur
dann zustimmen, wenn wir gemeinsam mit
unserem Koalitionspartner alle CDU-Forde-
rungen zur Praxisorientierung rechtssicher
umsetzen.“

„Es wird Einschränkungen geben“
Susanne Mittag und Astrid Grotelüschen sind sich über das geplante Insektenschutzgesetz uneinig

von AnnikA Lütje

Abstimmung
Über die Änderung der Pflanzenschutz-An-
wendungsverordnung wird im Bundesrat ab-
gestimmt. Sie sieht unter anderem folgende
wichtige Punkte vor: Verbot von glyphosathal-
tigen Pflanzenschutzmitteln bis Ende 2023,
Verbot von Herbiziden und bestimmten Insek-
tiziden in ökologisch besonders schutzbedürf-
tigen Gebieten, Einführung eines Mindestab-
stands zu Gewässern für sämtliche
Pflanzenschutzmittel. Der Bundestag wird
über die Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes, das als Insektenschutzgesetz bekannt
ist, abstimmen. IKA

Bewährungsstrafe für Sexualstraftäter

Delmenhorst/Oldenburg. Im Prozess um
den sexuellen Missbrauch von Mädchen in 33
Fällen hat das Landgericht Oldenburg den an-
geklagten 54-Jährigen zu einer Bewährungs-
strafe von einem Jahr und sechs Monaten ver-
urteilt. Von der hohen Zahl der Taten, die sich
laut Staatsanwaltschaft zwischen 1995 und
2003 in Delmenhorst abgespielt haben sollen,
konnte die Erste Große Strafkammer letztlich
nur neun im Zeitraum von 1995 bis 1997 nach-
weisen. Opfer waren zwei jüngere Schwestern
der ehemaligen Ehefrau, die zum Tatzeit-
punkt jünger als 14 Jahre alt waren. Laut An-
klageschrift hatten sich die Taten in der Nacht
abgespielt. Im Glauben, die Mädchen schlie-
fen, hatte der Mann sexuelle Handlungen an
ihnen ausgeübt (wir berichteten).

In einer ersten Einlassung hatte der Ange-
klagte alle Taten abgestritten und sie als

Komplott seiner Ex-Frau bezeichnet. Zum
Prozessauftakt hatte ein neuer Strafvertei-
diger diese vorformulierte Aussage zunächst
übernommen. Am zweiten Verhandlungstag
folgte dann aber eine neue Erklärung, die
unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen
wurde. „Darin hat der Angeklagte neun Ta-
ten eingeräumt. In den übrigen Fällen hat die
Staatsanwaltschaft von einer weiteren Ver-
folgung der Taten abgesehen“, erklärte Ge-
richtssprecher Thiemo Reinecke gegenüber
dem DELMENHORSTER KURIER. Die An-
wendung der entsprechenden Rechtsnorm
sei hierbei nicht wie ein Freispruch zu bewer-
ten. Vielmehr werde von der weiteren Straf-
verfolgung abgesehen, weil die Taten nicht
aufzuklären seien.

Hintergrund der in Teilen eingestellten
Strafverfolgung ist eine Einigung der Pro-
zessbeteiligten. Auch die in Aussicht ge-
stellte Bewährungsstrafe bewirkte die neue

Einlassung der Verteidigung und so das Teil-
geständnis. Der Sexualstraftäter profitierte
auch davon, dass ihn das Gericht nur für Ta-
ten bis einschließlich 1997 verurteilte. 1998
änderte sich nämlich die Rechtslage, seitdem
gelten unter anderem höhere Mindeststra-
fen.

Die erste Version der Verteidigung, die
Tatvorwürfe als großes Lügenkonstrukt
darzustellen, brachte insbesondere ein psy-
chologisches Gutachten zum Einsturz. Da-
rin beurteilt ein Experte die Aussagen eines
Opfers als „erlebnisbasierten Sachverhalt“,
also als sehr glaubwürdig. Auch der Neben-
ankläger hatte im kurzen öffentlichen Teil
des Prozesses deutlich gemacht, dass das
Opfer nach einer therapeutischen Aufarbei-
tung nun sehr genaue Angaben machen
könnte. So war für den Angeklagten früh
klar, dass er nicht auf einen Freispruch hof-
fen konnte.

von Björn StruSS

STADTBÜCHEREI LÄDT EIN

Mit Krimis die Welt bereisen
Delmenhorst. Die Stadtbücherei und die
Volkshochschule laden im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Crime with Wine – mit Kri-
mis und Wein die Welt bereisen“ gemeinsam
dazu ein, einen Krimiautor in den eigenen
vier Wänden per Videokonferenz zu begrü-
ßen. Autor Jan-Christoph Nüse liest am Don-
nerstag, 22. April, ab 19.30 Uhr aus seinem
Politthriller „Vier Tage im Juni“. Im Mittel-
punkt des Buches steht die Deutschlandreise
John F. Kennedys im Juni 1963. Wer bei der
kostenfreien Online-Veranstaltung dabei
sein möchte, kann sich noch bis Montag, 19.
April, per E-Mail an info@vhs-delmenhorst.
de anmelden – anschließend erhalten Inter-
essierte dann die Zugangsdaten. Eine spe-
zielle Software ist nicht notwendig. Nur um
den Wein müssen sich die Teilnehmenden
selbst kümmern. Für Fragen ist die Stadtbü-
cherei unter der Rufnummer 04221/992475
erreichbar. AWE
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